
 

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN 55100 Mainz 
Anstalt des öffentlichen Rechts  

Sekretariate Fernseh- und Verwaltungsrat  

z 

 

 

 
 
Herrn 
Werner May 
Im Paradies 
17309 Fahrenwalde 
 
 
 
    04. Januar 2012 
 

 

 

 

Ihre Anfrage an den Fernsehrat vom 15. Dezember 2011 

 

 

 

Sehr geehrter Herr May, 

 

besten Dank für Ihr oben genanntes Schreiben, in dem Sie eine Reihe von 

verfassungsrechtlichen Fragen aufwerfen. 

 

Ich bin im Auftrag des Fernsehratsvorsitzenden der Sache nachgegangen und kann Ihnen 

folgendes mitteilen. 

 

Für allgemeine verfassungsrechtliche Fragen zur staatlichen Einheit und der Repräsentation 

der Bevölkerung durch Parteien ist der ZDF-Fernsehrat nicht der richtige Ansprechpartner. 

Es ist nach § 20 ZDF-Staatsvertrag hauptsächlich dafür zuständig, Richtlinien für die 

Sendungen des ZDF aufzustellen und den Intendanten in Programmfragen zu beraten. 

 

Zu Ihren Anmerkungen zur unabhängigen und sachlichen Berichterstattung darf ich Sie auf 

das Beschwerdeverfahren verweisen, das in § 21 der ZDF-Satzung (Beschwerdeordnung) 

geregelt ist: 

http://www.unternehmen.zdf.de/uploads/media/Satzung_des_ZDF_Fassung__vom__9_12_0

1.pdf 
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Für Programmbeschwerden, die das dort geregelte Verfahren durchlaufen, ist ein konkreter 

Programmbezug erforderlich, d. h. es muss auf eine konkrete Sendung Bezug genommen 

werden. Damit der Fernsehrat Ihr Anliegen nachvollziehen kann, sollte dargelegt werden, 

warum Ihrer Ansicht der genannte Programmgrundsatz durch die jeweilige Sendung 

beziehungsweise das jeweilige Angebot verletzt ist. 

 

Ich hoffe, sehr geehrter Herr May, dass diese Informationen für Sie hilfreich sind und Sie 

weiterhin dem ZDF als kritischer Zuschauer gewogen bleiben.  

 

Mit freundlichem Gruß 
 

 
 

i. V. Tordis Koch  


